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liegen eines Bauträgervertrags iSd § 1 Abs 1
BTVG, § 2 Abs 1 BTVG zu Recht bejaht. Der
dazu gewonnene Leitsatz (Rn 38) ließe sich al-
lerdings dahin präzisieren: „Ein […] Options-
vertrag, der auf den Erwerb von (Wohnungs-)
Eigentum gerichtet ist und für diesen eine Vor-
auszahlungspflicht iSd § 1 Abs 1 BTVG vorsieht,
ist ein Bauträgervertrag iSd § 2 Abs 1 BTVG.“ Es
kommt nämlich meiner Ansicht nach nicht auf
die Entgeltlichkeit des Optionsrechts, sondern da-
rauf an, ob die Optionsprämie (auch) Voraus-
zahlung für den Eigentumserwerb ist.

Johann Höllwerth

§§ 15, 15d, 15h, 18 Abs 3a, 
18 Abs 3b, 23 Abs 4c WGG immo aktuell 2024/25

Kein Einfluss von § 15h WGG auf die 
offenkundige Unangemessenheit 
gem § 18 Abs 3b WGG
OGH 27. 5. 2024, 5 Ob 46/24m

Die – unbestritten als Maßnahme zur Verhin-
derung von Spekulationen angeordnete – vor-
übergehende Begrenzung der für das Objekt
erzielbaren Mietzinse (und damit des Ertrags-
werts) ist für den diese Wohnung selbst nut-
zenden Erwerber nicht wirksam, denn wenn
er (oder seine Familie) in dieser Zeit das Ob-
jekt – wie vom Gesetzgeber intendiert – be-
wohnt, sind ein bloß hypothetischer Ertrag
durch Vermietung und dessen Höhe für den
Wert dieser Wohnung letztlich unbedeutend.
[…] Eine Berücksichtigung der in § 15h WGG
angeordneten befristeten Mietzinsbegren-
zung in Form eines Abschlags bei der Werter-
mittlung ist daher nach den klaren Anord-
nungen des WGG nicht zu rechtfertigen. […]
Auch zur Bestimmung des § 15h WGG ist
eine Überschreitung des rechtspolitischen
Gestaltungsspielraums durch den Gesetzge-
ber nicht erkennbar, weshalb es der von der
Antragstellerin angeregten Überprüfung der
Bestimmung durch den VfGH nicht bedarf.
Sachverhalt: Die Antragstellerin ist seit 1. 7. 2011 Nut-
zungsberechtigte einer Wohnung (Erstbezug) in einem
von einer gemeinnützigen Bauvereinigung errichteten
Wohnhaus in Wien. Die Antragsgegnerin (eine ge-
meinnützige Bauvereinigung) ist Alleineigentümerin
der Liegenschaft. Die Wohnung der Antragstellerin hat
eine Wohnnutzfläche von 63,08 m2 und einen Wert
von 344.800 €. Mit Schreiben vom 7. 4. 2021 bot die
Antragsgegnerin der Antragstellerin den Erwerb dieser
Wohnung zu einem Gesamtkaufpreis von 245.646 €
an. Die Antragstellerin beantragte fristgerecht die Fest-
stellung der offenkundigen Unangemessenheit des von
der Antragsgegnerin für die Wohnung angebotenen
Fixpreises und dessen Neubemessung.

Das Erstgericht wies den Antrag ab. Die Bestim-
mung des § 15h WGG habe den Zweck, die Erwerber
von Wohnungen, die von einer gemeinnützigen Bau-
vereinigung errichtet wurden, zur Nutzung für den
Eigenbedarf zu veranlassen; mit der WGG-Novelle

2019 sei die Rechtslage zur Prüfung der Angemessen-
heit des Fixpreises nicht geändert worden.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs der Antrag-
stellerin dagegen nicht Folge. Über Einwendungen
gegen den angebotenen Fixpreis für eine nachträgli-
che Eigentumsübertragung nach dem WGG sei zu
prüfen, ob dieser Preis offenkundig unangemessen
sei. Die Lehrmeinungen zur Rechtslage infolge der
Änderung des § 15h WGG durch die WGG-Novelle
2019 seien nicht einheitlich. Seit der WRN 2002 sei
der Fixpreis nur dann überprüfbar, wenn er den orts-
üblichen Preis frei finanzierter gleichartiger Objekte
übersteige; damit sei aber die Mietzinsbildung für die
Preisbildung nicht (mehr) relevant. Unmittelbarer
Vergleichsmaßstab sei – wie bisher – das frei finan-
zierte, mit der konkreten Wohnung gleichartige Ver-
gleichsobjekt. Der Sachverständige habe diese Ermitt-
lungen in seinem Gutachten vorgenommen und den
Ausstattungszustand der konkreten Wohnung (und
damit auch werterhöhende Investitionen) zugrunde
gelegt. Der Revisionsrekurs sei zulässig, weil sich der
OGH mit der Frage, ob sich die Änderung des § 15h
WGG durch die WGG-Novelle 2019 auf die Ange-
messenheit des Fixpreises bei nachträglicher Übertra-
gung in das Wohnungseigentum auswirkt, bisher
noch nicht befasst habe.

In ihrem Revisionsrekurs wegen unrichtiger recht-
licher Beurteilung beantragt die Antragstellerin, die
Entscheidung im stattgebenden Sinn abzuändern,
hilfsweise aufzuheben. Die Antragsgegnerin beantragt,
dem Revisionsrekurs nicht Folge zu geben. Der Revisi-
onsrekurs ist aus dem vom Rekursgericht genannten
Grund zulässig. Er ist jedoch nicht berechtigt.

Rechtliche Beurteilung: […] 1.1 Zur behaupte-
ten Mangelhaftigkeit des Rekursverfahrens ist
die Antragstellerin darauf zu verweisen, dass
sich das Rekursgericht mit der Mängelrüge be-
treffend die im erstinstanzlichen Verfahren be-
antragte Gutachtensergänzung sowie die angeb-
liche Überraschungsentscheidung des Erstge-
richts inhaltlich auseinandergesetzt hat, weshalb
eine neuerliche Geltendmachung des Verfah-
rensmangels nicht zulässig ist (vgl RIS-Justiz
RS0043919 [T1] ua).

1.2 Besteht für die Wertermittlung durch
einen Sachverständigen keine gesetzlich vorge-
schriebene Methode, so unterliegt das von den
Tatsacheninstanzen gebilligte Ergebnis eines
Gutachtens keiner Nachprüfung durch den
OGH, weil es um eine Tatfrage geht. Eine Aus-
nahme besteht nur dann, wenn eine grundsätz-
lich inadäquate Methode angewendet wurde
(RS0118604 [T5, T8]; vgl auch RS0119439 [T8,
T9]). Der OGH kann demnach die generelle
Eignung der gewählten Methode überprüfen,
nicht aber das Ergebnis der Anwendung einer
an sich geeigneten Methode (RS0127336).

1.3 Auch zur Ermittlung des ortsüblichen
Preises für frei finanzierte gleichartige Objekte
hat der Fachsenat bereits ausgesprochen, dass
kein Methodenzwang für den Sachverständigen
existiert und es bei fehlenden Vergleichsobjekten
dem Sachverständigen obliegt, eine geeignete
Methode für die Ermittlung des fiktiven Ver-
gleichspreises zu wählen (5 Ob 137/18k mwN).
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Hier wurde aber nun die – in den Bereich der
rechtlichen Beurteilung fallende – Frage nach
dem grundsätzlichen Erfordernis einer Berück-
sichtigung der gesetzlich angeordneten Miet-
zinsbegrenzung des § 15h WGG im Rahmen der
Überprüfung der Angemessenheit des Fixpreises
bei nachträglicher Übertragung in das Woh-
nungseigentum aufgeworfen.

2.1 Mit der WRN 2002 hat der Gesetzgeber
für die nachträgliche Übereignung von Woh-
nungen und Geschäftsräumen in das Woh-
nungseigentum des Mieters eine (damals neue)
Preisregelung nach § 15d WGG iVm § 23
Abs 4c WGG eingeführt. Die Preisbildungsbe-
stimmung sieht seither vor, dass gegen die
Höhe des von der gemeinnützigen Bauvereini-
gung angebotenen (oder mit dieser vereinbar-
ten) Fixpreises Einwendungen nur wegen „of-
fenkundiger Unangemessenheit“ geltend ge-
macht werden können (§ 18 Abs 3a WGG). Die
Regelungen zur Ermittlung des jeweiligen Fix-
preises (Barpreises) sind gebarungsrechtlicher
Natur und gehören dem öffentlich-rechtlichen
Teil des WGG an (näher dazu 5 Ob 203/11f).
Der Kaufinteressent hat keine Möglichkeit, die
Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Preisbil-
dungsbestimmungen des § 23 Abs 4c WGG zu
kontrollieren (5 Ob 27/22i; 5 Ob 35/22s; 5 Ob
54/16a).

2.2 Ein Fixpreis ist „offenkundig unange-
messen“ iSd § 18 Abs 3b WGG, „wenn er den
ortsüblichen Preis für frei finanzierte gleichar-
tige Objekte – unter Berücksichtigung der vom
Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten zu
übernehmenden Verpflichtungen der Bauver-
einigung – übersteigt“. Nach der ständigen
Rechtsprechung zu § 18 Abs 3b WGG liegt in-
folge des eindeutigen Gesetzeswortlauts in je-
dem Fall der Preisermittlung die „offenkundige
Unangemessenheit“ des Fixpreises im – wenn
auch nur geringfügigen – Übersteigen des orts-
üblichen Preises für gleichwertige freifinan-
zierte Objekte (vgl RS0124635; so auch bereits
5 Ob 120/05s).

2.3 Durch die WGG-Novelle 2019, BGBl I
2019/85, wurde die Bestimmung des § 15h
WGG eingefügt, die bei nachträglicher Eigen-
tumsübertragung von Wohnungen, die unter
Zuhilfenahme öffentlicher Mittel errichtet wur-
den, für 15 Jahre eine Begrenzung der Mieter-
träge regelt. Diese Neuregelung wurde von eini-
gen Autoren zum Anlass genommen, dieser ge-
setzlich geregelten – zeitlich befristeten – Be-
grenzung des Ertragswerts im Rahmen der
Überprüfung der offenkundigen Unangemes-
senheit iSd § 18 Abs 3b WGG eine Bedeutung
beizumessen.

3.1 In der Literatur finden sich zwei gegen-
sätzliche Standpunkte zur Wertrelevanz des
§ 15h WGG:

3.1.1 Nach der Ansicht von Prader/Haus-
wurz (Zur Bewertung der [Un-]Angemessenheit
des Fixpreises bei nachträglicher Wohnungs-

eigentumsbegründung im Bereich des WGG,
Zak 2020, 24; ebenso bereits Prader/Pittl, „In-
vestmentfalle“ GBV-Objekt, Zak 2019, 327)
habe das mit der WGG-Novelle 2019 einge-
führte Verwertungshindernis von 15 Jahren zur
Folge, dass es die für die Preisermittlung rele-
vanten „frei finanzierten gleichartigen Objekte“
nicht mehr gebe. Da der Verkehrswert eines Ob-
jekts letztlich auch vom Ertrag abhänge, bilde
dieser eine wichtige Größe. Die 15-jährige Be-
schränkung sei so zu berücksichtigen, dass die
Differenz zwischen Richtwertmietzins und am
Markt erzielbarem Hauptmietzins zu ermitteln
und dieser Betrag vom Vergleichswert in Abzug
zu bringen sei.

3.2.2 Garzon (WGG-Novelle 2019 und Fix-
preisbildung – Wirkt sich § 15h WGG auf die
Angemessenheit des Fixpreises bei nachträgli-
cher Übertragung in das Wohnungseigentum
aus? immolex 2021/49) weist hingegen auf die
Bedeutung der gesetzlichen Formulierung „frei
finanziert“ hin; schon deswegen scheide eine
Reduktion des Vergleichswerts mit dem Argu-
ment der mietrechtlichen Erträge, auf die das
Gesetz gerade nicht abstelle, aus. Nach dem
Zweck der Regelung sei eine möglichst lange
Sozialbindung des Wohnraums zu gewährleis-
ten und die nachträgliche Wohnungseigen-
tumsbegründung solle den selbst nutzenden
Eigentümer fördern. Ziel sei es, die Weiterver-
mietung durch den ehemaligen Mieter, der die
Wohnung gekauft hat, „möglichst unattraktiv
zu machen, weil er selbst von der Nutzung der
Wohnung profitieren soll“. Eine Begünstigung
des Erwerbers durch einen wegen der temporä-
ren Beschränkung reduzierten Preis sei weder
dem Gesetz selbst noch den Materialien zu ent-
nehmen.

3.2.3 Schwetz (§ 15h WGG und die Fix-
preisbildung im Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetz – Zur Frage der tauglichen Wertermitt-
lung im Rahmen der nachträglichen Eigen-
tumsbegründung gem §§ 15b ff WGG, immo
aktuell 2021, 61) verweist ebenfalls auf die dem
WGG immanente Präferenz für die Selbstnut-
zung und den Telos der Verhinderung einer
Spekulation mit gemeinnützig errichtetem
Wohnraum. Auch das Ziel des Erhalts einer
möglichst langjährigen Sozialbindung dieses
Wohnraums gehe aus den Erläuterungen klar
hervor. Die Formulierung „frei finanziert“ habe
die Bedeutung „ohne Zuhilfenahme öffentlicher
Mittel“. Damit scheide eine Einbeziehung der
mietrechtlichen Ertragsstärke des Objekts bei
der Preisermittlung von vornherein aus. Dem
Ertragswertverfahren liege der kapitalisierte
Reinertrag aus der Vermietung zugrunde; er
ziele auf die Fremdnutzung ab, was die Inten-
tion des Gesetzgebers des WGG in Richtung
Selbstnutzung konterkariere.

3.2.4 Molnar (Die Kaufoption gemäß
WGG, immo aktuell 2021, 63) verweist darauf,
dass der Gesetzgeber mit den WGG-Novellen
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2016 und 2019 Spekulationsbeschränkungen
normiert habe, um den ursprünglichen Grund-
gedanken weiter zu verfolgen, dass dem Mieter,
der eine Wohnung schon langjährig bewohnte,
unter bestimmten Voraussetzungen eine ge-
setzlich durchsetzbare Kaufoption zur Eigen-
nutzung eingeräumt werden sollte. Die Speku-
lationsbeschränkung sei ohne jegliche Auswir-
kung, wenn der Erwerber das Objekt selbst
weiter benutze oder innerhalb der Familie wei-
tergebe. Dasselbe gelte für die Deckelung des
Mietzinses, auch diese wirke sich bei einer
Selbstnutzung nicht aus. Für eine Angemes-
senheitsprüfung des Fixpreises sei zu beachten,
dass die gesetzlich durchsetzbare Kaufoption
immer die weitere Eigennutzung des ehemali-
gen Mieters im Fokus hatte. Die gesetzlichen
Regelungen zur Verhinderung von Spekulation
dürften keinesfalls zu einer Reduzierung der
unter den Beschränkungen des WGG ermittel-
ten Verkaufspreise durch den ehemaligen Ver-
mieter führen.

3.2.5 Schinnagl/Puhr (in Böhm/Pletzer/
Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner, GeKo Wohn-
recht III, § 15h WGG Rz 20) schließen sich der
übereinstimmenden Auffassung von Garzon,
Schwetz und Molnar an. Bei der Ermittlung des
ortsüblichen Preises für frei finanzierte gleichar-
tige Objekte sei für die befristete Mietzinsbe-
grenzung kein Abschlag vorzunehmen.

4. Der Senat hält – ebenso wie das Rekursge-
richt – die Argumente gegen eine Berücksichti-
gung der befristeten Begrenzung der Mieter-
träge durch § 15h WGG im Rahmen der gericht-
lichen Prüfung der Angemessenheit des Fixprei-
ses nach § 18 Abs 3b WGG für überzeugend.

4.1 Die gesetzliche Bestimmung des § 18
Abs 3b WGG wurde durch die WGG-Novelle
2019 nicht geändert und erklärt nach wie vor
für die offenkundige Unangemessenheit den
„ortsüblichen Preis für frei finanzierte gleich-
artige Objekte“ als maßgeblichen Vergleichs-
wert. Dass damit auf die – in ihrer konkreten
Lage, Bauweise und Ausstattung gleichartigen –
Objekte abzustellen ist, die ohne Zuhilfenahme
öffentlicher Mittel errichtet wurden, ist nicht zu
bezweifeln. Der von der Revisionsrekurswerbe-
rin und den erwähnten Literaturstimmen ver-
folgte Ansatz, nach dem keine Gleichartigkeit
zwischen frei finanzierten und von gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen errichteten Objekten
mehr gegeben sei, weil für frei finanzierte Ob-
jekte solche Mietzinsbeschränkungen nicht gel-
ten, ist – wie die zitierten gegenteiligen Litera-
turstimmen aufgezeigt haben – mit dem Geset-
zeswortlaut nicht vereinbar: Für die Prüfung
der Unangemessenheit iSd § 18 Abs 3b WGG
ist zu fragen, wie hoch der ortsübliche Preis für
frei finanzierte gleichartige Objekte ist. Es wäre
aber unzulässig, mit dem – als zusätzliches Kri-
terium der Prüfung vorgesehenen – Begriff
„gleichartig“ die Bedeutung der Wortfolge „frei

finanzierte“ gleichsam aufzuheben, indem für
die Preisbildung nicht mehr die frei finanzier-
ten Objekte herangezogen werden könnten, die
das Gesetz ausdrücklich als Maßstab anordnet.
Eine – wie im Rechtsmittel behauptet – „plan-
widrige Regelungslücke“ lässt sich auf diese
Weise ebenfalls nicht argumentieren, denn sie
käme einer Konstruktion gleich, bei der ein Be-
griff durch einen dem anderen zugemessenen
Bedeutungsinhalt „ausgehebelt“ wird. Auch in
den Begriff „ortsüblich“ lässt sich die Mietzins-
begrenzung nach dem WGG nicht – wie die
Antragstellerin meint – hineinlesen, denn auch
dieses Kriterium stellt gerade nicht auf die Fi-
nanzierung der Errichtung des Wohnraums
durch öffentliche Mittel oder auf die – speziell
im WGG aus den bereits dargelegten Gründen
und nur befristet angeordnete – Mietzinsbe-
grenzung ab.

4.2 Auch die Behauptung der Antragstelle-
rin, Käufer von Wohnungen gemeinnütziger
Bauvereinigungen wären schlechter gestellt als
die Käufer frei finanzierter Objekte, wenn die in
§ 15h WGG geregelte Mietzinsbegrenzung sich
nicht wertbildend auswirke, trifft nicht zu: Die –
unbestritten als Maßnahme zur Verhinderung
von Spekulationen angeordnete – vorüberge-
hende Begrenzung der für das Objekt erzielba-
ren Mietzinse (und damit des Ertragswerts) ist
für den diese Wohnung selbst nutzenden Erwer-
ber nicht wirksam, denn wenn er (oder seine Fa-
milie) in dieser Zeit das Objekt – wie vom Ge-
setzgeber intendiert – bewohnt, sind ein bloß
hypothetischer Ertrag durch Vermietung und
dessen Höhe für den Wert dieser Wohnung
letztlich unbedeutend.

4.3 Gleiches gilt für das Argument, das auf
eine vom Gesetzgeber beabsichtigte Stärkung
der Eigentumsbildung in der gemeinnützigen
Wohnwirtschaft Bezug nimmt: Auch daraus
lässt sich eine Berücksichtigung der befristeten
Mietzinsdeckelung bei der Überprüfung der
(Un-)Angemessenheit des Fixpreises nicht recht-
fertigen, weil der Gesetzgeber des WGG den ge-
setzlichen Anspruch des bisherigen Mieters ge-
gen die Vermieterin auf Eigentumsübertragung
mit dieser zeitlich befristeten Begrenzung ver-
knüpft hat, um eine längerfristige Sozialbindung
des gemeinnützig errichteten Wohnraums
durch Eigennutzung sicherzustellen (vgl ErlME
140 BlgNR 26. GP, 6).

4.4 Eine Berücksichtigung der in § 15h WGG
angeordneten befristeten Mietzinsbegrenzung in
Form eines Abschlags bei der Wertermittlung ist
daher nach den klaren Anordnungen des WGG
nicht zu rechtfertigen.

5. Der Senat hat bereits ausgesprochen, dass
gegen die klare und eindeutige Bestimmung des
§ 18 Abs 3b WGG keine verfassungsrechtlichen
Bedenken bestehen (5 Ob 137/18k). Auch zur
Bestimmung des § 15h WGG ist eine Über-
schreitung des rechtspolitischen Gestaltungs-
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spielraums durch den Gesetzgeber nicht erkenn-
bar, weshalb es der von der Antragstellerin ange-
regten Überprüfung der Bestimmung durch den
VfGH nicht bedarf.

6. Die Entscheidung über die Kosten der Re-
visionsrekursbeantwortung beruht auf § 37 Abs 3
Z 17 MRG iVm § 22 Abs 4 WGG.

Anmerkung

Den Rahmen der Causa bildet die behauptete
Unangemessenheit des Fixpreises einer durch
eine gemeinnützige Bauvereinigung gem
§§ 15 ff WGG an die nachträglich in das Eigen-
tum der Nutzungsberechtigten übertragenen
Wohnung. Die Einfügung von § 15h WGG
durch BGBl I 2019/85 begründe ebenjene Un-
angemessenheit, da der Preis nicht entspre-
chend reduziert wurde. Überdies würde die
Mietzinsbeschränkung der Eigentumsbildung
rechtspolitisch entgegenstehen.
Unabhängig von der geltenden gebarungsmäßi-
gen Preisbestimmungsregelung gem § 15d WGG
iVm § 23 Abs 4c WGG sieht § 18 Abs 3a WGG
vor, dass Einwendungen gegen den seitens der
GBV angebotenen Fixpreis nur wegen dessen of-
fenkundiger Unangemessenheit erhoben werden
können. Eine offenkundige Unangemessenheit
ist gem § 18 Abs 3b WGG gegeben, sofern der
Fixpreis den ortsüblichen Preis für vergleichbare
frei finanzierte Objekte – selbst geringfügig –
übersteigt. Die auf 15 Jahre befristete Mietzins-
begrenzung gem § 15h WGG bei geförderter Er-
richtung führte in der Literatur zu einer Diskus-
sion, ob diese zu einer iSd offenkundigen Un-
angemessenheit zu berücksichtigenden Wert-
minderung führen müsse. Prader/Hauswurz und
Prader/Pittl argumentierten dahingehend. Es
gäbe infolge der spezifischen Regelung des § 15h
WGG keine vergleichbaren frei finanzierten Ob-
jekte mehr. Der Differenzbetrag zwischen Markt-
miete und Richtwert sei folglich entsprechend
preismindernd zu berücksichtigen. Gegenteilig
analysierten Garzon, Molnar, Schinnagl/Puhr
und Schwetz die Konstellation.
Der OGH wies die Berücksichtigung der Min-
dereinnahmen im Vermietungsfall infolge des
Inkrafttretens von § 15h WGG im Rahmen der
Überprüfung der offenkundigen Unangemes-
senheit gem § 18 Abs 3b WGG zurück. Die Kri-
terien für vergleichbare frei finanzierte Objekte
bestehen in der konkreten Lage, Bauweise und
Ausstattung. Der Gesetzeswortlaut ordnet ein-
deutig frei finanzierte Objekte als Vergleichs-
maßstab an. Die Anforderung der Gleichartig-
keit auf die zeitlich befristet reduzierte Vermiet-
barkeit zu beziehen, würde einer Aufhebung
der Bedeutung der Wortfolge „frei finanziert“
gleichkommen und ist daher unzulässig. Auch
eine Schlechterstellung von Käufern von dem
WGG unterliegenden Wohnungen gegenüber
Käufern freifinanzierter Objekte im Fall einer
ausbleibenden wertmindernden Berücksichti-
gung von § 15h WGG schloss der OGH aus: Der
Gesetzgeber intendiert die Selbstnutzung der

erworbenen Wohnung, wobei die befristete
Mietzinsbegrenzung als spekulationsverhin-
dernde Maßnahme zu erachten ist. Der hypo-
thetische Ertrag aus der Vermietung ist für
einen Selbstnutzer nicht wirksam und daher
nicht maßgeblich. Auch ein Widerspruch zur
Eigentumsbildung besteht in Anbetracht der
Stärkung der Sozialbindung des Wohnraums
nicht. Eine Überschreitung des rechtspoliti-
schen Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers
in Bezug auf § 15h WGG verneint der OGH.
Die Revision wurde zurückgewiesen.
Der gegenständliche Beschluss des OGH führt
eine Rechtsfrage von erheblicher ökonomischer
und systemischer Bedeutung der Klärung zu.
Allfällige verfassungsrechtliche Bedenken iZm
§ 15h WGG – sowie analog dazu wohl auch gege-
benenfalls bezüglich dessen Schwesterbestim-
mung § 15i WGG – werden verneint. Der ent-
sprechende gesetzliche Gestaltungsspielraum
wird bestätigt. Das Ertragswertverfahren wird in
Bezug auf seine Bedeutung für die Wertbestim-
mung gemeinnützig errichteten Wohnraums
deutlich reduziert. Gleichzeitig unterstreicht der
OGH die Intention des Gesetzgebers hinsichtlich
der Selbstnutzung und Sozialbindung gemein-
nützig errichteten Wohnraums. Die Betonung
der genannten Aspekte ist insb hinsichtlich be-
stehender Fragestellungen der Einordnung von
Wohnungstransaktionen außerhalb der Selbst-
nutzung (wobei unter Selbstnutzung auch die
Wohnversorgung naher Angehöriger bzw durch
Dienstnehmer zu verstehen ist) von einiger Rele-
vanz. Der gegenständliche Beschluss verdeutlicht
wohl – was besonders auch die enthaltene Aus-
sage zu Sozialbindung und Eigentumsbildung
nahelegt – deren Verortung im Bereich des Aus-
nahmegeschäfts gem § 7 Abs 4 WGG.

Wolfgang Schwetz
Wolfgang Schwetz, MSc, BA, MRICS ist 
regelmäßiger Autor zu Fragen des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts sowie eines 
WGG-Kommentars und als Konsulent selbständig 
tätig. Er ist Mitglied des Aufsichtsrates einer der 
größten gemeinnützigen Bauvereinigungen 
Österreichs und des Beirats von immo aktuell. 
Zudem begleitete er etwa die WGG-Novellen 2019 
und 2022 sowie die GRVO-Novellen 2018 und 2021 
als Fachexperte.

§ 222 EO immo aktuell 2024/26

Simultanpfandrecht und Ersatzhypothek
OGH 3. 7. 2024, 3 Ob 91/24i

Die Eintragung einer Ersatzhypothek setzt die
gleichzeitige zumindest teilweise Löschung des
Simultanpfandrechts von den nicht verstei-
gerten Liegenschaften bzw Liegenschaftsantei-
len, auf denen die Ersatzhypothek eingetragen
werden soll, voraus. Diese Löschung ist aber vor
dem Entstehen der Möglichkeit, die Einverlei-
bung der Ersatzhypothek in diesem Rang zu
beantragen, unzulässig.
Sachverhalt: [1] Die Betreibende führte gegen den
Verpflichteten zur Hereinbringung der vollstreckbaren
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